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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1983

Norm

ABGB §535

Rechtssatz

Ob der Erblasser eine Erbseinsetzung oder eine Vermächtnisanordnung wollte, ist durch Auslegung zu ermitteln. Es ist

zu prüfen, ob der Erblasser den Bedachten zum Gesamtrechtsnachfolge oder Einzelrechtsnachfolger machen wollte,

ob er ihn dem direkten Zugri6 der Nachlaßgläubiger aussetzen und ob er ihm einen direkten Zugri6 auf das

Nachlaßvermögen einräumen wollte oder nicht.
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